
Entschädigungsgeschichte am Beispiel 
der Eheleute Maria und Heinrich K.

Die Eheleute K. kämpften seit 1950,
um eine Entschädigung für die 
erlittenen Zwangssterilisationen zu
erhalten. Beide wurden in Kassel
zwangssterilisiert.

Antwort der Behörde auf den Antrag auf
„Wiedergutmachung“ an Maria K.

Auch dieser Antrag vom 12.12.1953 von
Maria K. wird abgelehnt.

Aus dem Protokoll 1961:

Prof. Ehrhardt: … warnt davor, sich bei
dem Problem einer gesetzlichen Ent-
schädigungsregelung für die Sterilisier-
ten auf psychiatrische Streitgespräche
einzulassen. (…)

… verspricht sich nichts von einer
Geldentschädigung. (…)

Prof. Nachtsheim: … Nach allen meinen
Darlegungen betrachte ich die Not-
wendigkeit einer Entschädigung der auf
legalem Wege von 1933 bis 1945 sterili-
sierten Erbkranken nicht als gegeben. (…)

Prof. Villinger: … Von diesem Gesichts-
punkt aus ist mit besonderer Vorsicht bei
allen diesen Dingen vorzugehen, beson-
ders wenn man sieht, wie Entschädi-
gungsneurosen in einem fast unheim-
lichen Maße zugenommen haben und
um sich greifen. (…)

Ehrhardt, Mitglied der NSDAP, erstellte
Gutachten für Erbgesundheitsgerichte
und Erbgesundheitsobergerichte, die zur
Begründung der Zwangssterilisationen
dienten. Als Gutachter waren nur
systemkonforme Ärzte und Psychiater
zugelassen.

Nachtsheim, einer der Rassehygieniker
im NS-Staat, war an Menschenversuchen
mit epileptischen Kindern beteiligt.

Villinger, als NS-Arzt in den Bodel-
schwinghschen Anstalten in Bethel bei
Bielefeld, zeigte 1 700 Menschen zur
Zwangssterilisation an. Als „T4“-Gut-
achter selektierte er „biologisch Minder-
wertige“ und schickte sie in den Tod.

Die Klage von Frau K. wird am 14.12.1955
abgelehnt.

Im März 1988 erhielten
Herr und Frau K. nach 
langem erbitterten Kampf
für das erlittene Unrecht
und die Verstümmelung
ihrer Körper je 5 000 DM
Entschädigung.

Heinrich K. starb 1992, und
Maria K. starb 1996.
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